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13unde,c;min.i E:lter:i.ums 

(§ 1 " n 1 EQ"'G) . c.. I..J tJ. .JIo0 1., 1 beehre ich mich mitzuteilen: 

Eine:: vc,11st,3.ndige Auf zählung ,j euer Beru.fsgruppen, clonen mit llüek­

sieht cluf d.ie :Besonderheiten ihrer Beruf;:;:,:;:::u::;übung eJic laufende 

Führung ein8S ]'c'1.hrtenbuches nicht zumutbar i31;, kann schon im 

Hinblick auf die Vielfalt der BerufsgrupP8n und die innerhalb 
der ve:cf::;chiedenen Berufsgruppen völlig untersci1iocllichen Verhäl t­
nisse nicht erfolgen. Abgesehen davon könnte eine der-artige t3.~{8.-i.;j," 

ve Aufzählung auch zur Annahme führen, da'ß für d.ie nich"!; 8.ufSC!~ 

zähl ten Berufsgruppen die Fi.ihrung eines FD~--:,tenbuches als einzic 
zulässiges I'Iittel zum Nachweis bzw. zur Glaubhaftmachung des je­

weiligen betrieblichen Anteiles an den Kraftfahrzeugkosten an­
zusehen sei. Diese' Annahme vlÜrde dem in § 166 Bundesabgabenordnunc 
verankerten Grundsatz der Unbeschränkthei t und Gleichvlertigkeit 
aller Beweismittel widersprechen. 

In Fällen, in denen mangels eines entsprechenden Nachweises bzwe 
einer entsprechenden Glaubhaftmachung der jeweilige betriebliche 
Anteil an den Kraftfahrzeughaltungskosten zu schätzen ist, sind 
selbstverständlich die Vorschriften des § .184 Bundesabgabenordnung 

zu beachten. Es werden daher in jEdem Einzelfall alle Umstände zu. 
berücksichtigen sein, die für die Schätzung von Bedeutung sind. 

~erade deswegen, weil diese Berücksichtigung in der Vergangenheit 
häufig nicht im erforderlichen Ausmaß erfolgte, sondern von den 
Finanzämtern in der Regel ohne nähere Prüfung ein Pauschbetrag 
von 20-25 % als Privatanteil der geltend gemachten Kraftfahrzeug­
haltungskosten anerkannt wurde, erschien es zweckmäßig, die Untcr-
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behörden mit dem Erlaß V(lm 24.September 1970, Zl .. 257.30?-9a/70 
(Amtsblatt der österreichischen Fil1anzver~'laltung, Hr.,180/19?0) 

in die bet:r'iebliche, als :lUch in die pri 7ate Sphäre fo.llcm ~ 

besondere Beachtung Z 11 sc,l:l.erü::eno 
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Der Bun.desminister: 
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